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Änderungsantrag zu 4

Von Zeile 2 bis 7:
Dass alle dokumentierten Informationen wie Protokolle, Einladungen, Tagungsunterlagen, Anträge etc.
von Ausschüssen, Tagungen, Arbeitskreisen usw.,[Leerzeichen]unter Berücksichtigung der
Datenschutzrichtlinien,
allen Geschäftsstellen und Gliederungen des Jugendwerks ebenfalls, zeitgleich zu den Teilnehmenden
der jeweiligen Veranstaltung, zugestellt und spätestens 6 Wochen nach der Veranstaltung zur Verfügung
gestellt werden.[Zeilenumbruch]
Des Weiteren sollten die öffentlichen Informationen, welche das Bundesjugendwerk der AWO e. V. vom
Bundesverband der AWO e. V. erhält, ebenfalls an die Jugendwerksgliederungen 

Begründung

Die Frist von 6 Wochen haben wir eingefügt, weil es nicht reicht, wenn Protokolle wie bisher, erst eine
Woche vor der nächsten Veranstaltung mit der Einladung verschickt werden.

21. Bundesjugendwerkskonferenz des Jugendwerks der AWO, 07. - 08. Mai 2016 in Joachimsthal/
Brandenburg
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